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Im Fokus  

Um uns und die Wirtschaft 

aufgrund der stark gestie-

gener Kraftstoffkosten zu 

entlasten, wird ein Gesetz 

verabschiedet, mit dem 

die Energiesteuer für Die-

sel und Benzin befristet für 

zwei Monate gesenkt 

wird. Was wird dann … 

 
 

Fragen und Antworten 
 

 
ENERGIESTEUERSENKUNG 

Welche Preisersparnis 

können wir erwarten + 

Welche Kraftstoffe + müs-

sen sich die Tankstellen 

danach richten + welcher 

Zeitraum + welche Kraft-

stoffe werden begünstigt 

+ welche Steuerersparnis 

für  Unternehmen … 
 

DER MINERALÖL-PREISSCHOCK 
         

 

Der „Mineralölpreisschock“ erinnert 

sicherlich viele an Fahrverbote oder 

die erheblichen Preisschwankungen 

im Jahr 2022. Da Öl weiterhin eine 

wichtige Rolle für unsere Mobilität 

und zahlreiche Lieferketten spielt, 

wirken sich die Preissteigerungen so-

wohl auf die Wirtschaft als auch auf 

Privathaushalte stark aus. Um die Fol-

gen der gestiegenen Kraftstoffpreise 

abzumildern, hat die Regierung Merz 

am 13. April 2026 ein Energie-Sofort-

programm beschlossen. Das Maß-

nahmenpaket umfasst rund 1,6 Milli-

arden Euro und sieht vor, die Energie-

steuersätze für Kraftstoffe vom 1. Mai 

bis 30. Juni 2026 befristet zu senken. 

 

Die Steuersenkung beträgt rund 17 

Cent pro Liter. Es bleibt fraglich, ob 

diese Ersparnis an den Tankstellen 

ankommt. Zusätzlich stellt sich die 

Frage, wie staatliche Maßnahmen 

die globalen Marktkräfte beeinflus-

sen können. Um die Abhängigkeit 

von fossilen Energieträgern zu verrin-

gern, ist der Ausbau erneuerbarer 

Energien und der Wechsel zur Elekt-

romobilität entscheidend. Die beste 

Lösung gegen den Mineralölschock 

ist Ölunabhängigkeit. So sinkt das Ri-

siko, durch Krisen am Ölmarkt er-

pressbar zu werden. Ein Deal muss 

dann nicht mehr gemacht werden. 

 

ENTLASTUNGSPRÄMIE 

Die Entlastungsprämie 

2026 ist das Kernstück des 

neuen Hilfspakets, das die 

Bundesregierung unter 

Kanzler Merz vor wenigen 

Tagen (Mitte April 2026) 

als Reaktion auf die ex-

plodierenden Energie-

preise verabschiedet hat. 

Was steckt dahinter? 
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 ENERGIESTEUERSENKUNG 
Dieser Überblick orientiert sich an den Veröffentlichungen der Bundesregie-

rung: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiesteuersenkung.html 

WIE HOCH IST DIE ENTLASTUNG? 
Die Entlastungen liegen bei 17 Cent pro Liter. Die Senkung der 

Steuer ist nicht bindend, den Preis an der „Tanke“ zu senken. 

FÜR WELCHEN ZEITRAUM? 1. Mai bis 30. Juni 2026. 

WELCHE KRAFTSTOFFE? Die Entlastung gilt für Benzin und Diesel gleichermaßen.  

ENTLASTUNG FÜR UNTERNEHMEN? 
Die befristete Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent pro Liter entlastet Un-

ternehmen mit großen Fahrzeugflotten (Speditionen, Lieferdienste, Pflege-

dienste) unmittelbar, aber auch nur 2 Monate.  
  

 

 
Dieser Überblick orientiert sich an den Veröffentlichungen der Bundesregierung. ENTLASTUNGSPRÄMIE 1.000€ 

Arbeitgeber können ihren Beschäftigten bis zu 1.000 € auszahlen. Der Betrag ist 

komplett steuer- und sozialabgabenfrei. Das bedeutet: 1.000 € Brutto = 1.000 € 

Netto.  
ECKDATEN DER PRÄMIE? 

Die Prämie ist an ein bestehendes Arbeitsverhältnis gekoppelt. Davon profitieren, 

Voll- und Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende, Minijobber (die Prämie wird nicht 

auf die Verdienstgrenze angerechnet), Werkstudierende. 

WER BEKOMMT DIE PRÄMIE? 

Die Prämie kann ab sofort und bis zum 31. Dezember 2026 ausgezahlt werden. Es 

besteht kein gesetzlicher Anspruch. Dein Arbeitgeber entscheidet selbst, ob er 

den Bonus zahlt, wie hoch er ausfällt. 

WANN WIRD GEZAHLT? 

Nach aktuellem Stand sind Rentner, Studierende (ohne Job), Arbeitslose sowie 

Solo-Selbstständige nicht für diese spezifische Prämie vorgesehen. Also nur Arbeit-

nehmer erhalten die Prämie. 
WER GEHT LEER AUS? 

  

Weitere Fragen zu den gesetzlichen Neuregelungen können wir gern in der Kanzlei besprechen. 

 

DIE KANZLEI-PAULI BIETET FOLGENDES: 
     

 
1 
Privatkunden 

Wir erstellen Ihnen 

Ihre persönliche  

Finanzstrategie 

 

2 
Firmenkunden 

Altersvorsorge für Freibe-

rufler, Selbständige Ein-

zelunternehmer, Bera-

tung der Mitarbeiterabsi-

cherung, Vorsorge 

 

 
3 
Absicherung von Ri-

siken in unsicheren 

Zeiten, Altersvor-

sorge, Bausparen, 

Geldanlagen 

 

4 
Immobilien 

Service und Angebote  
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